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 Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 163 „Gewerbegebiet Karmensölden“  

Öffentlichkeit 
 
 Stellungnahme 1 

 Stellungnahme 2 

 Stellungnahme 3  

 Stellungnahme 4 

 Stellungnahme 5 

 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

 
 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

 Bayernwerk Netz  

 Bund Naturschutz 

 Freiwillige Feuerwehr Amberg 

 Gemeinde Poppenricht 

 Handwerkskammer Niederbayern/Oberpfalz 

 LBV Kreisgruppenvorsitz Amberg-Sulzbach 

 PLEdoc GmbH 

 Regierung der Oberpfalz - Sachgebiet 24 Raumordnung, Landes-  

            und Regionalplanung  
 Regionaler Planungsverband 

 Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach 

 Stadt Amberg Referat 3 - Klimaschutzmanager 

 Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.26 Immissionsschutz/Bodenschutz 

 Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.27 Abfallentsorgung 

 Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.28 Wasserrecht 

 Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.29 Naturschutz 

 Stadt Amberg Referat 5 - Amt 5.01 Stabstelle Mobilität, Verkehr 

 Stadt Amberg Referat 5 - Amt 5.21 Bauordnung 

 Stadt Amberg Referat 5 - Amt 5.22 Denkmalpflege, Förderwesen 

 Stadt Amberg Referat 5 - Amt 5.4 Tiefbauamt 

 Stadt Amberg Referat 5 - Amt 5.5 Bauverwaltung 

 Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH 

 Wasserwirtschaftsamt Weiden 

 Wirtschaftsförderungsgesellschaft Amberg  
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 
 
 Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 

 Gemeinde Freudenberg 

 Gemeinde Kümmersbruck 

 Luftamt Nordbayern 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 
 
 Bayerischer Bauernverband 

 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege  

 CSG GmbH 

 Deutsche Telekom Technik GmbH 

 Gemeinde Ursensollen 

 Gewerbeaufsichtsamt 

 Industrie- und Handelskammer 

 Regierung der Oberpfalz - Sachgebiet 34 Städtebau 

 Stadt Amberg Referat 2 - Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten 

 Stadt Amberg Referat 4 - Inklusionsbeauftragter 

 Stadt Amberg Referat 5 - Amt 5.02 Flächennutzungsplan  

 Stadt Amberg Referat 5 - Amt 5.13 Grünplanung und Landespflege 

 Teilnehmergemeinschaft Karmensölden 

 Zweckverband Nahverkehr Amberg-Sulzbach 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 
 
 Die Stadtheimatpflegerin 

 Gemeinde Ammerthal 

 Markt Hahnbach 

 Polizeiinspektion Amberg  

 Solarenergie Förderverein 

 Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.41 Straßenverkehrsamt 

 Stadt Amberg Referat 5 - Amt 5.23 Stadtentwicklung , Smart City 

 Zweckverband zur Abwasserbeseitigung Amberg-Kümmersbruck 
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Stellungnahme 1 — Stellungnahme vom 11.11.2023  | Seite 1 von 3 

 Das Mischgebiet war schon Bestandteil des rechtskräftigen Bebau-
ungsplanes, welcher öffentlich zugänglich ist. 

 Das Gewerbegebiet ist über das Sondergebiet und das Mischgebiet gut 
abgeschirmt. Die Erschließung ist so gewählt, dass der Bestand nicht 
wesentlich beeinträchtigt wird. 

 Der Bedarf wurde aus dem Ort über einen Antrag auf vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan an die Stadt herangetragen. 

 Das dörfliche Wohnen ist eine Sonderform des Mischgebiets, eine Ge-
werbeansiedlung ist bereits vorhanden. 

 Es soll den Firmen der Bau, wie in dörflichen Lagen üblich, des Wohn-
hauses und des Betriebs auf einem Grundstück ermöglicht werden. 
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Stellungnahme 1 — Stellungnahme vom 11.11.2023  | Seite 2 von 3 

 Dieses Misch– und Gewerbegebiet hat eine andere Struktur und einen 
anderen Charakter und soll vorrangig kleinen Betrieben und ländlichen 
Betrieben dienen. 

 Gerade die Lage unterstützt den gewünschten Charakter. Der Stadt 
liegen Anfragen etlicher eher kleiner Familienbetriebe vor, welche eine 
sich in den größeren Gewerbegebieten aufgrund der höheren Kosten 
nicht etablieren können. Auch aus Karmensölden heraus ergibt sich ein 
Bedarf. 

 Die Grundstücke der Stadt Amberg werden mit Bauverpflichtung ver-
äußert. 

 Ein Immissionsgutachten mit Lärmkontigentierung wurde erstellt. 
 Die Gefahr wird seitens der Fachämter nur in sehr geringem Maß gese-

hen. Hier wird keine beachtliche Veränderung der Verkehrsströme ge-
sehen. 

 Das Lärmgutachten berücksichtigt die Lage. Eine Staubbelastung über 
die bisherige landwirtschaftliche Nutzung hinaus wird nicht erwartet. 
Betriebe erhalten hier strenge Auflagen. 
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Stellungnahme 1 — Stellungnahme vom 11.11.2023  | Seite 3 von 3 

 Es wurde eine maximale Höhe von 11 m festgelegt. 
 Die Lärmkontingente sind einzuhalten, die Geruchsbelästigung ist auf 

Grund der geltenden Richtlinien eingeschränkt. 
 Es ist vorrangig ein Mischgebiet mit ergänzenden Gewerbeparzellen. 

Es werden sich kleinere Betriebe ansiedeln, welche sich in den Land-
kreis orientieren und keinen Autobahnanschluss benötigen. Eine An-
siedlung von Logistik wird nicht gesehen. 
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Stellungnahme 2 — Stellungnahme vom 12.11.2023  | Seite 1 von 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Das Gutachten setzt Kontingente fest. Eine Verträglichkeit der Nutzun-

gen wird gesehen. 
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Stellungnahme 2 — Stellungnahme vom 12.11.2023  | Seite 2 von 6 

 Die gesetzlichen Auflagen sollen die genannten Belästigungen bereits 
als verträglich einschränken.  

 Die Beleuchtung im Allgemeinen und über Werbeanlagen wird regu-
 liert. 
 Die Interessen wurden gegeneinander abgewogen. Das Gebiet wurde 

seitens der Stadtplanung, nach Abwägung sämtlicher Stellungnahmen, 
als verträglich und integriert beurteilt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lage:  
 Es grenzen keine nicht verträglichen Nutzungen aneinander. Auch im 
 Mischgebiet werden sich ggf. wieder Familien ansiedeln. Die Bauver-
 pflichtung der Stadt Amberg ist gestaffelt für die Wohngebäude und 
 die Gewerbegebäude geplant. 
 Durch die Festsetzungen ist ein Einfügen des Baugebiets in die Land-
 schaft verträglich gestaltet. So wurden Festsetzungen bezüglich der  
 Eingrünung, der Höhenentwicklung, der Dachlandschaft, der Werbe- 
 anlagen etc. getroffen. 
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Stellungnahme 2 — Stellungnahme vom 12.11.2023  | Seite 3 von 6 

Das Gebiet ist an den Bestand angeschlossen und überplant bereits als Ge-
werbegebiet ausgewiesene Bereiche. 
 
Die genannte Alternative böte keine Lösung für das Baugebiet sondern ledig-
lich ggf. für einen Interessenten und liegt faktisch in einem allgemeinen 
Wohngebiet und ist somit nicht geeignet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Gebiet ist dem Ort und dem Ortskern vorgelagert. Und greift den Be-
stand auf und integriert diesen städtebaulich. Die Karmensöldener Straße 
bleibt die Grenze zwischen dem gewaschenen Ortskern und den Misch– so-
wie Gewerbebereichen. Der Bedarf an Mischgebietsflächen kam und kommt 
zunächst vorrangig aus Karmensölden. Es wird gemäß Planung 8 Betrieben 
die Möglichkeit geschaffen sich im Baugebiet anzusiedeln. Der Belang wird 
detailliert im Umweltbericht abgehandelt. Auf diesen wird zusätzlich verwie-
sen.  

v 

v 

v 
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Stellungnahme 2 — Stellungnahme vom 12.11.2023  | Seite 4 von 6 

Die Belange wurden im Umweltbericht behandelt. Auf diesen wird verwiesen. 
Es wurde zur Klärung der Schallimmissionen ein Gutachten angefertigt. Die 
dort vorgeschlagenen Maßnahmen wurden als Festsetzungen in den Bebau-
ungsplan aufgenommen. Die Verträglichkeit wird dadurch sichergestellt. 
Auch hier haben sich Festsetzungen ergeben, welche aufgenommen wurden. 
Die geruchliche Belastung ist durch die geltenden Gesetze geregelt. 
Die Parzellenanzahl hat sich durch das Sondergebiet Photovoltaik auf 8 neue 
Parzellen reduziert. Die restlichen Flächen haben bereits über den Bestands-
bebauungsplan Baurechte. 
Die Lichtimmissionen sind durch die Festsetzungen begrenzt. 
Eine saP wurde zur Beurteilung der Eingriffe auf die Fauna ebenfalls erstellt.   
 



    

fr
ü

h
ze

it
ig

e 
B

et
ei

lig
u

n
g 

Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 163 „Gewerbegebiet Karmensölden“  
Vorlage 005/0010/2026 Anlage 11,  Seite 9 
In der Fassung vom 04.03.2026 

 

 

A
b

w
äg

u
n

gs
vo

rs
ch

lä
ge

 d
er

 S
ta

d
tv

er
w

al
tu

n
g 

Ö
F 

Stellungnahme 2 — Stellungnahme vom 12.11.2023  | Seite 5 von 6 

 Es wurde an die Stadt Amberg eine Planung für einen vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan eines Karmensöldener Gewerbetreibenden vor-
gelegt. Die Stadtverwaltung Amberg konnte diesem losgelösten Antrag 
nicht nachkommen und hat sich für die Entwicklung eines städtebau-
lich sinnvollen Bebauungsplans entschieden. Der Grundstücksankauf 
bildet grundsätzlich die Basis einer städtebaulich sinnvollen Entwick-
lung, da so sichergestellt werden kann, dass auch eine zügige Besied-
lung stattfindet und keine dauerhaften Brachflächen wie in vielen Be-
reichen mit privaten Eigentümern erschlossener Grundstücke entste-
hen. 

 Das Gebiet dient in großen Teilen der Unterbringung von Familienbe-
trieben, welche Wohnen und Arbeiten miteinander verbinden möch-
ten. Der Belang wird als erfüllt angesehen. 

 Rechtliche Schritte bleiben Ihnen offen. 
 Die allgemeinen Interessen sind die der Wirtschaft, Arbeitgeber, Klein-

unternehmer …, etc. 
 Durch die Erschließung über eine Schlaufe ist die Belastung im Dorf 

gering. Der Hauptverkehr wird über die Bundesstraße erwartet. 

v v 
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Stellungnahme 2 — Stellungnahme vom 12.11.2023  | Seite 6 von 6 

 Dies wurde in die Abstimmung aufgenommen. Dies wäre ein Vollzug 
über den Bestand—eine Doppelerschließung wäre nicht zumutbar. Zu-
dem ist dies über das Bodendenkmal baulich und wirtschaftlich nicht 
sinnvoll realisierbar. 

 Eine „Abschottung“ ist nicht notwendig. Das Mischgebiet geht in den 
Bestand über. Das Sondergebiet schafft einen Puffer. 

 Die Verlagerung eines Wohngebietes aus dem Ortskern heraus wird 
städtebaulich äußerst kritisch gesehen und kann nicht als positiv beur-
teilt werden. Der Übergang von Mischgebiet zu allgemeinen Wohnge-
biet wird als äußerst wichtig gesehen um den Ortskern zu stabilisieren 
und abzugrenzen. 

 Die Verbindung wird durch die Stabstelle Verkehr und Mobilität anvi-
siert. Der Bebauungsplan steht der Entwicklung nicht entgegen und 
räumt ihr den benötigten Platz ein. 
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Stellungnahme 3 — Stellungnahme vom 14.11.2023  | Seite 1 von 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Die Befürchtung einer wesentlichen Verkehrsmehrung auf dem Ab-

schnitt wird nicht gesehen. Mit 8 Parzellen ist dies nicht zu erwarten. 
 
 
 Die vorgeschlagenen Maßnahmen werden daher nicht als zielführend 

im Rahmen der Bauleitplanung erachtet. 
 
 Der Radweg wird seitens der Stabstelle Verkehr und Mobilität fokus-

siert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Das Glasfasernetz ist grundsätzlich kein Regelungsinhalt von Bebau-

ungsplänen. 
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Stellungnahme 3 — Stellungnahme vom 14.11.2023  | Seite 2 von 3 

 
 
 vergleiche Stellungnahme 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dies wurde seitens der Stabstelle Verkehr und Mobilität nicht gesehen. 

Die Verkehrsströme werden sich nicht wesentlich verändern. Der An-
schluss wurde gerade deshalb nur an die Ortsverbindungsstraße ge-
wählt. 
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Stellungnahme 3 — Stellungnahme vom 14.11.2023  | Seite 3 von 3 

 Es wurde im Verfahren ein Gutachten bezüglich der Schallimmissionen 
erstellt und Festsetzungen entwickelt. 

 Festsetzungen zu Licht und beleuchteten Werbeanlagen wurden ge-
troffen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eine Hecke zum Bestand und als Eingrünung ist festgesetzt. 
 Das Sondergebiet Photovoltaik bildet ebenfalls einen Puffer zum Be-

stand. 
 
 
 Bei einer weiteren „Verschmälerung“ der Grundstücke im Gewerbege-

biet ist aufgrund der Hanglage keine sinnvolle Nutzung möglich. 
 Das Gebiet ist in Gänze über eine Hecke eingegrünt. 
 Ein Feuerwehrhaus ist zulässig. Die Festsetzung einer Gemeinbedarfs-

fläche ist nicht notwendig. 
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Stellungnahme 4 — Stellungnahme vom 24.10.2023  | Seite 1 von 1 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Eine schnelle Internetverbindung ist nicht Teil der Bauleitplanung. 
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Stellungnahme 5 — Stellungnahme vom 17.11.2023  | Seite 1 von 1 

1. 
 
 Die bislang zur Ausweitung des Betriebs vorgesehene Fläche wird le-

diglich überplant. Anlass war der Antrag auf vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan eines Ortsansässigen, welcher sich mit seinem Betrieb 
ortsnah entwickeln möchte. 

 Es wird die Firma Arbogast betreffend keine Änderungen geben. 
 
 
2.  
 
Das Gebiet ist dem Dorf vorgelagert. Es werden ~ 8 Betriebe ausgesiedelt, bei 
denen 6 Betrieben ermöglicht wird ein Wohnhaus zu ihren Betrieben zu bau-
en. Wohnen und Arbeiten sollen verbunden werden. Der Bedarf ist hoch. 
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Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten — Stellungnahme vom 08.11.2023  | Seite 1 von 1 

 Wird zur Kenntnis genommen und fließt in den Umweltbericht ein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Die Baumfallgrenze wird im Bebauungsplan dargestellt und auf Siche-

rungsmaßnahmen hingewiesen. 
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 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der sorgsame Umgang 
mit Grund und Boden liegt der Planung zugrunde. Vor allem die in Tei-
len verbindlich festgesetzte Zweigeschossigkeit bei entsprechender 
Nutzung soll den Flächenverbrauch reduzieren. Auch die hohe GRZ soll 
dazu beitragen. Die Erschließung wurde äußerst kompakt gewählt und 
an die bestehende Infrastruktur angeschlossen (siehe Umweltbericht 
S.4f). Den wirtschaftlichen Belangen, sowie der Entwicklung der Unter-
nehmen vor Ort wurde Vorrang gegeben. Durch die Festsetzung von 
Photovoltaikanlagen auf Dachflächen, ist die Schaffung weiterer PV-
Flächen gesichert. 

 
 Die Ackerzahl 35 ist bei der Gesamtscala von 0-100 als eher niedrig 

einzustufen. Somit handelt es sich um weniger ertragreiche Böden, die 
innerhalb des Plangebiets für die Landwirtschaft verloren gehen. 

 
 Dankbar wird der Hinweis entgegengenommen. Die missverständliche 

Aussage wurde klargestellt. Die Anlage der CEF-Fläche für die Feldler-
che erfolgt nach den Angaben aus der speziellen artenschutzrechtli-
chen Prüfung (saP). Die externen Flächen dienen der CEF-Maßnahme 
und sind mit der unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. Die ge-
wählte Maßnahme erzielt eine Doppelnutzung, da die Fläche sich posi-
tiv im Ökokonto niederschlägt und für zukünftige Vorhaben als Aus-
gleich herangezogen werden kann. Somit muss nicht zusätzlich auf 
landwirtschaftliche Fläche zurückgegriffen werden. Die gewählte Maß-
nahme auf der externen Fläche lässt sich als positiv beurteilen, da sich 
ringsum Ackerflächen befinden und die räumliche Nähe zum Geltungs-
bereich des Bebauungsplans zugunsten der Feldlerche besteht. Diese 
Maßnahme wurde zudem gewählt, da sie für alle Beteiligten einfacher 
umsetzbar ist. Bei der Alternativlösung müsste Einfluss auf den Saat-
reihenabstand genommen werden und es würde somit in die Bewirt-
schaftung des Landwirts eingegriffen werden. Zudem hätte sich ein 
Eingriff auf doppelter Fläche ergeben. 
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Bayernwerk Netz — Stellungnahme vom 02.11.2023  | Seite 1 von 2 

 
 
 
 
 
 Der Schutzzonenbereich wurde nicht mit in die zeichnerischen Festset-

zungen übernommen, da dies über das Grundbuch erfolgen soll. Die 
Flächen sind in städtischer Hand. 

 Die Freileitung wird im Geltungsbereich unterirdisch verlegt. Es wer-
den daher keine Regelungen für die Freileitung und Masten aufgenom-
men. 

 
 
 
 
 
 
 Die Hinweise werden aufgenommen. 
 
 



    

fr
ü

h
ze

it
ig

e 
B

et
ei

lig
u

n
g 

Vorlage 005/0010/2026 Anlage 11,  Seite 19 
In der Fassung vom 04.03.2026 

 

 

A
b

w
äg

u
n

gs
vo

rs
ch

lä
ge

 d
er

 S
ta

d
tv

er
w

al
tu

n
g 

Tö
B

 

Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 163 „Gewerbegebiet Karmensölden“  

Wird zur Kenntnis genommen. 

Bayernwerk Netz — Stellungnahme vom 02.11.2023  | Seite 2 von 2 
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Bund Naturschutz — Stellungnahme vom 07.11.2023  | Seite 1 von 1 

1. 
 
 Der Bedarf wurde in der Begründung zum Flächennutzungsplan detail-

liert aufgeführt. 
 Das Konzept zum nachhaltigen Bauen findet Anwendung. 
 
 
2.  
 
Inwieweit hier die Anbindung an die landwirtschaftlichen Flächen wesentlich 
war, wurde in der saP nicht als bedeutend festgestellt. Die Heckenstruktur ist 
verbindendes Element der Landschaftsbestandteile. 
 
 
3. 
 
Der Anschluss an die Karmensöldener Straße wird für Geh– und Radverkehr 
so gelöst, dass dieser attraktiv erfolgt und wird nicht zwischen den Betrieben 
platziert, da hier oft eingeengte Bereiche ohne Qualität entstehen. Es entste-
hen 6 Parzellen im Mischgebiet und 2 Parzellen im Gewerbegebiet. Ob diese 
eine Veränderung der Taktung bewirken, wird sich zeigen. Dies ist jedoch 
nicht Bestandteil der Bebauungsplanung. 
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Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 163 „Gewerbegebiet Karmensölden“  

1. 
 
Es wird auf die Abwägung der Stellungnahme des Bund Naturschutz vom 
07.11.2023 aus der frühzeitigen Beteiligung verwiesen. 
Der Bezug zum Gewerbegebiet West II ist in der Beschlussvorlage unter den 
Alternativen vorhanden. Es soll ortansässigen Gewerbetreibenden ermöglicht 
werden, Wohnen und Gewerbebetriebe zu vereinen. Das Gewerbegebiet liegt 
innerhalb des Wirtschaftsraum Amberg. Es ist ein konkreter Baustein zur Rea-
lisierung des Wirtschaftsraumes und mit der Regierung abgestimmt. Eine 
Landschaftszersiedelung liegt nicht vor. Das Gebiet schließt direkt an den 
Bestand an.  
 
 
 
 
2.  
 
Die mit dem Bebauungsplan verfolgte bauliche Nutzung steht im Einklang 
mit den Zielen einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung. Die Inan-
spruchnahme von Fläche ist im Hinblick auf den bestehenden Bedarf als ge-
rechtfertigt anzusehen.  
 

Bund Naturschutz — Stellungnahme vom 06.07.2025  | Seite 1 von 2 
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Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 163 „Gewerbegebiet Karmensölden“  

3. 
 
Das Gebiet ist dem Ort und dem Ortskern vorgelagert. Und greift den Be-
stand auf und integriert diesen städtebaulich. Die Karmensöldener Straße 
bleibt die Grenze zwischen dem gewaschenen Ortskern und den Misch– so-
wie Gewerbebereichen. Das geplante Gebiet schafft durch das Sondergebiet 
und das Mischgebiet  einen Übergang zur vorhanden Wohnbebauung. Es ent-
stehen 8 Parzellen, welche durch die zulässige Grundflächenzahl, die Ge-
schossigkeit und die maximale Traufhöhe in ihrer Größe beschränkt werden.  
 
4. 
 
Der Bedarf wurde in der Begründung zum Flächennutzungsplan detailliert 
aufgeführt. Zudem wird auf das Dokument „Wirtschaftsraum Amberg - ge-
meinsam leben. gemeinsam wachsen.“ vom 27.03.2025 verwiesen. 
 
5. 
 
Der Anschluss an die Karmensöldener Straße wird für Geh– und Radverkehr 
so gelöst, dass dieser attraktiv erfolgt und wird nicht zwischen den Betrieben 
platziert, da hier oft eingeengte Bereiche ohne Qualität entstehen. Der Geh– 
und Radweg vom Ortsbestand aus in das neue Gebiet befindet sich bereits im 
Bestand und muss auch zur Pflege der Biotopfläche bestehen bleiben. Ein 
zusätzlicher Radweg würde den Flächenfraß vorantreiben. Außerdem würde 
ein Geh– und Radweg, welcher sich zwischen den Betrieben befinden würde, 
lediglich eine Verkürzung von 100 m bewirken. 
 
6. 
 
Im Festsetzungskatalog ist eine Eingrünung auf den privaten Parzellen, sowie 
der Erhalt der Bestandshecken festgesetzt. Der Verbund zum nördlichen Bio-
top ist durch die festgesetzten Hecken gewährleistet. Auf der östlichen Seite 
kann dieser aufgrund des Bodendenkmals nicht realisiert werden.  
 

Bund Naturschutz — Stellungnahme vom 06.07.2025  | Seite 2 von 2 
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Freiwillige Feuerwehr Amberg — Stellungnahme vom 03.11.2023  | Seite 1 von 1 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Anlage von Löschwasserbehältern im Gewerbe- und Mischgebiet ist 
grundsätzlich zulässig. 

Freiwillige Feuerwehr Amberg — Stellungnahme vom 16.06.2025  | Seite 1 von 1 
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Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 163 „Gewerbegebiet Karmensölden“  

Gemeinde Poppenricht — Stellungnahme vom 09.11.2023  | Seite 1 von 1 

 Der Bebauungsplan steht den Entwicklungen nicht entgegen. 
 Auf eine „Teilrealisierung“ ohne weiteren Anschluss außerhalb des Gel-

tungsbereichs wurde zunächst verzichtet. 
 Die Gespräche werden durch die Stabstelle Verkehr und Mobilität un-

abhängig von der Bauleitplanung geführt um zeitlich keine Abhängig-
keiten zu schaffen.  
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Handwerkskammer Niederbayern/Oberpfalz — Stellungnahme vom 13.11.2023  | Seite 1 von 1 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 163 „Gewerbegebiet Karmensölden“  

1. 
 
Der sorgsame Umgang mit Grund und Boden liegt der Planung zugrunde. Vor 
allem die in Teilen verbindlich festgesetzte Zweigeschossigkeit bei entspre-
chender Nutzung soll den Flächenverbrauch reduzieren. Auch die hohe GRZ 
soll dazu beitragen. Die Erschließung wurde äußerst kompakt gewählt und an 
die bestehende Infrastruktur angeschlossen (siehe Umweltbericht S.4f).  
 
 
2. 
 
In der Begründung zur 153. Flächennutzungs– und Landschaftsplanänderung 
wird der Bedarf an kostengünstigeren Misch– und Gewerbegebietsflächen 
für kleinere Betriebe geführt. Die Begründung wurde ergänzt. Es wird auf den 
Wirtschaftsraum Amberg verwiesen. Das LEP-Ziel 3.3 ist gegeben. Es wird auf 
die Stellungnahme der Regierung der Oberpfalz vom 07.07.2025 verwiesen. 
 
 
3.  
 
Eine Pflanzliste wird nicht für zwingend gehalten, weil der Begriff der Wildge-
hölzhecke definiert genug ist. Die Vorschrift der Begrünung und Bepflanzung 
der Restflächen mit mindestens 70 % heimischen, standortgerechten Gehölz-
arten bezieht sich auf die Festsetzung 2.5. Es werden nur 70 % heimische Ge-
hölze vorgeschrieben, weil dem Gestaltungswillen der Privateigentümer 
Raum gegeben werden soll.  
Das Maß wurde ergänzt. 
Die Festsetzung wurde um die Formulierung „freiwachsende“ Wildgehölz-
hecke ergänzt. Bei einer festgesetzten 2-reihigen Wildgehölzhecke mit 5 m 
Tiefe, muss die Hecke sowieso freiwachsend sein. Bei einer 3-reihigen Wild-
gehölzhecke wird ein Risiko der Durchführung von Schnittmaßnahmen zur 
Einhaltung der 5 m Tiefe gesehen.  
 

LBV Kreisgruppenvorsitz Amberg-Sulzbach — Stellungnahme vom 11.07.2025  | Seite 1 von 3 
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Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 163 „Gewerbegebiet Karmensölden“  

Es wurde ein Hinweis zur Herstellung von nachhaltigen und pflanzengerech-
ten Baumstandorten aufgenommen. Dem Flächenfraß und damit einer opti-
malen Ausnutzung der Flächen, wird der Belang der Durchgrünung hinten 
angestellt. Das Baugebiet und die Erschließungsstraßen wurden so kompakt 
geplant, dass keine Gewerbegebietswirkung zu erwarten ist. 
 
Eine extensive Dachbegrünung ist zulässig, aber nicht zwingend festgesetzt. 
Der Verweis wird seitens des Stadtplanungsamts unterstützt, jedoch nicht in 
den Festsetzungskatalog aufgenommen, da die Empfehlungen überhand neh-
men und der Eingriff ins Eigentum zu hoch ist. Zudem ist die Dachlast ggf. zu 
hoch. 
 
Hier liegt kein Widerspruch vor, da sich die Klein– und Handwerksbetriebe  
im Mischgebiet ansiedeln. Die Überschreitung gilt lediglich für die beiden 
Parzellen auf der Gewerbegebietsfläche. 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 

LBV Kreisgruppenvorsitz Amberg-Sulzbach — Stellungnahme vom 11.07.2025  | Seite 2 von 3 
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4. 
 
Die Grünfestsetzungen sind mit dem Sachgebiet 5.13 Grünplanung und Lan-
despflege sowie mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. Die Wild-
gehölzhecke ist 2-reihig und mit einer Tiefe von 5 m festgesetzt. Bei einer 3-
reihigen Wildgehölzhecke wird ein Risiko der Durchführung von Schnittmaß-
nahmen zur Einhaltung der 5 m Tiefe gesehen. Das natürliche Ausbreiten der 
Pflanzen bei einer 2-reihigen Hecke ist somit gegeben. 
 
 
Das Regenrückhaltebecken ist naturnah zu errichten und mit der Unteren 
Naturschutzbehörde abgestimmt. Es ist gängige Praxis im Stadtgebiet, die 
Regenrückhaltebecken als Ausgleichsfläche anzurechnen. Es erfolgt zweimal 
jährlich eine insektenschonende Mahd mit einem Balkenmäher. Das Mähgut 
wird abtransportiert, um eine Abmagerung der Flächen zu erreichen. Der Un-
terhalt des Regenrückhaltebeckens liegt in städtischer Hand, somit ist eine 
extensive Nutzung garantiert.  
 
 
Die Festsetzung 10.2 „Private Grünfläche, Zweckbestimmung: Eingrünung“ 
und die Festsetzung 10.4 „Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen, Mindestens 2-reihige 
freiwachsende Wildgehölzhecke mit 5 m Tiefe und einer Pflanzhöhe von min-
destens 100/150 cm mit standortgerechten und heimischen Arten“ beschrei-
ben die Verbesserungsmaßnahmen detailliert genug. 
 
Der Hinweis wird dankend entgegen genommen. Die Maßnahmenart 2.2.1 
Anlage von extensivem Grünland auf insgesamt 0,5 Hektar wird ausgeführt. 
Im Umweltbericht i.d.F. vom 07.05.2025 auf der Seite 43 wurde die Auswahl 
der Maßnahmenart 2.1.2 Anlage von Blühstreifen in Kombination mit Acker-
brache auf insgesamt 0,5 Hektar zunächst fälschlicherweise angegeben. Im 
darauffolgenden Absatz wurde die gewählte Maßnahmenart 2.2.1 jedoch 
korrekt beschrieben.  

LBV Kreisgruppenvorsitz Amberg-Sulzbach — Stellungnahme vom 11.07.2025  | Seite 3 von 3 
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PLEdoc GmbH — Stellungnahme vom 19.10.2023  | Seite 1 von 1 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 163 „Gewerbegebiet Karmensölden“  

Wird zur Kenntnis genommen. 

PLEdoc GmbH — Stellungnahme vom 11.06.2025  | Seite 1 von 1 
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Regierung der Oberpfalz - Sachgebiet 24 Raumordnung, Landes– und Regionalplanung — Stellungnahme vom 16.11.2023  | Seite 1 von 3 

(Z) 1.2.1 Der Bebauungsplan steht dem Ziel nicht entgegen und dient durch 
die Nähe von Wohnen und Betrieb der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
und ggf. auch Pflege von Angehörigen. 
 
(G) 3.11 Das Baugebiet schließt direkt an bestehende gleichartige Nutzungen 
an. Die Anbindung an den Busverkehr und die Bundesstraße wird als positiv 
gesehen. Die Interessenten sind vorrangig aus Karmensölden. 
Es werden Wohnen und Arbeiten an einem Ort ermöglicht. Die Festsetzungen 
zum nachhaltigen Bauen wurden aufgenommen. Eine PV-Anlage kann den 
Strombedarf neben den festgesetzten Anlagen auf den Dächern decken. 
Der Bereich ist eingerahmt zwischen Straßen und Bebauung und stellt den-
noch keinen wesentlichen Freiraum in der Landschaft dar (detaillierte Be-
gründung im Umweltbericht).  
 
(Z) 3.2 Potentiale zur Innenentwicklung werden in der Begründung zum Flä-
chennutzungsplan behandelt. Auf diese wird verwiesen. 
 
(G) 3.3 Das Neubaugebiet ist an den Bestand angebunden und ergänzt die 
bestehenden Nutzungen. Eine Zersiedelung wird nicht gesehen. 
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Regierung der Oberpfalz - Sachgebiet 24 Raumordnung, Landes– und Regionalplanung — Stellungnahme vom 16.11.2023  | Seite 2 von 3 

 Der Bedarfsnachweis wurde in der Begründung zum FNP geführt. 
 Da der Bedarf vorrangig aus dem Ortsteil angemeldet wurde und ein 

Konzept aus Wohnen und Arbeiten verfolgt und ermöglicht werden 
soll, wird die Ergänzung als positiv beurteilt. 

 Das LSG wurde aufgehoben. 
 
 
 
 
 
Anbindung 
 Durch die PV-Anlage wurde die Gewerbeentwicklung deutlich redu-

ziert. 
 
 
 
 
Ausgestaltung 
 Die Festsetzungen sowie die Begründung mit Umweltbericht verfolgen 

und erläutern den LEP Grundsatz 3.1.1. 
 
 
 
 
Bedarfsbegründung 
 Es wird auf die Begründung zum FNP und die Erläuterungen in den 

Abwägungen verwiesen. 
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 Das LSG wurde unabhängig von der vorliegenden Planung bereits per 

Beschlussfassung aufgehoben. 
 
 
 
 
 
 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 Die Begründung und Abwägung erfolgt im Umweltbericht auf diesen 

sei zur detaillierten Abhandlung der Belange auch verwiesen. 
 Die Bauweise wurde gemäß dem Konzept nachhaltiges Bauen der 

Stadt Amberg festgelegt. 
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Regierung der Oberpfalz - Sachgebiet 24 Raumordnung, Landes– und Regionalplanung — Stellungnahme vom 07.07.2025  | Seite 1 von 3 
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Die positive Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Regierung der Oberpfalz - Sachgebiet 24 Raumordnung, Landes– und Regionalplanung — Stellungnahme vom 07.07.2025  | Seite 2 von 3 



    

ö
ff

en
tl

ic
h

e 
A

u
sl

eg
u

n
g 

Vorlage 005/0010/2026 Anlage 11,  Seite 37 
In der Fassung vom 04.03.2026 

 

 

A
b

w
äg

u
n

gs
vo

rs
ch

lä
ge

 d
er

 S
ta

d
tv

er
w

al
tu

n
g 

Tö
B

 

Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 163 „Gewerbegebiet Karmensölden“  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Landschaftsschutzgebiet wurde unabhängig von der vorliegenden Pla-
nung bereits per Beschlussfassung aufgehoben. Die Änderungsverordnung 
wurde im Stadtrat am 20.11.2023 beschlossen und im Amtsblatt Nr. 23 der 
Stadt Amberg vom 15.12.2023 bekanntgemacht. 
 
 
Die sechs Nachbarkommunen wurden im Zuge der Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung beteiligt. Es 
gingen keine Stellungnahmen der Nachbarkommen ein, welche der Planung 
entgegensprechen. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 

Regierung der Oberpfalz - Sachgebiet 24 Raumordnung, Landes– und Regionalplanung — Stellungnahme vom 07.07.2025  | Seite 3 von 3 



    

fr
ü

h
ze

it
ig

e 
B

et
ei

lig
u

n
g 

Vorlage 005/0010/2026 Anlage 11,  Seite 38 
In der Fassung vom 04.03.2026 

 

 

A
b

w
äg

u
n

gs
vo

rs
ch

lä
ge

 d
er

 S
ta

d
tv

er
w

al
tu

n
g 

Tö
B

 

Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 163 „Gewerbegebiet Karmensölden“  

Regionaler Planungsverband — Stellungnahme vom 09.11.2023  | Seite 1 von 1 

Die Stellungnahme fließt in den Umweltbericht ein. 
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Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach — Stellungnahme vom 24.10.2023  | Seite 1 von 1 

1. Wurde eingetragen. 
2. Wurde berücksichtigt. 
3. Wurde zur Kenntnis genommen, ein Immissionsgutachten wurde er-

stellt. 
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Stadt Amberg Referat 3 - Klimaschutzmanager — Stellungnahme vom 23.10.2023  | Seite 1 von 1 

Wurde zur Kenntnis genommen. 
Regelungen zu erneuerbaren Energien wurden getroffen 
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Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.26 Immissionsschutz/Bodenschutz — Stellungnahme vom 31.10.2023  | Seite 1 von 1 

 
 
 
 
Ein Immissionsgutachten ist erfolgt. Die Ergebnisse sind in die Planung ein-
geflossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geruchsthemen sind im allgemeinen rechtlichen Rahmen ggf. über die Bau-
genehmigung abzuklären. 
 
 
 
 
Wurde zur Kenntnis genommen. 
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Zu 2.1: 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Das BBodSchG gilt auch im Bereich eines Bebauungsplans. Daher ist keine 
zusätzliche Regelung notwendig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2.1.1: 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.26 Immissionsschutz/Bodenschutz — Stellungnahme vom 26.06.2025  | Seite 1 von 4 
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Die Belange werden im Rahmen eines Durchführungsvertrags erneut beur-
teilt und sind nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 
 

Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.26 Immissionsschutz/Bodenschutz — Stellungnahme vom 26.06.2025  | Seite 2 von 4 
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Zu 2.1.2: 
 
Ist in den Hinweisen aufgenommen.  
 
Zu 2.2: 
 
Wird zur Kenntnis genommen.  
Die Verordnung ist vom Bauherrn im Zuge der Umsetzung der Baumaßnah-
me eigenverantwortlich zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
Zu 2.3.1: 
 
Kleinfeuerungsanlagen sind nicht Regelungsinhalt des Bebauungsplanes. Die 
Anforderungen der BImSchV sind zu beachten. 
 
Zu 2.3.2: 
 
Die Auswurfbegrenzung von Holzstaub ist nicht Regelungsinhalt des Bebau-
ungsplanes. Die Anforderungen  der BImSchV sind zu beachten. 
 
Zu 2.4.1: 
 
Es wird auf die Abwägung der Stellungnahme des Amts 3.26 Immissions-
schutz/Bodenschutz vom 31.10.2023 aus der frühzeitigen Beteiligung ver-
wiesen. 
Geruchsthemen sind im allgemeinen rechtlichen Rahmen ggf. über die Bau-
genehmigung abzuklären. 

Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.26 Immissionsschutz/Bodenschutz — Stellungnahme vom 26.06.2025  | Seite 3 von 4 
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Zu 2.5: 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 2.6: 
 
Hierbei handelt es sich um eine Einzelfallentscheidung im Zuge der Bauge-
nehmigung. Im Sondergebiet Photovoltaik ist im Rahmen der Baugenehmi-
gung die Unbedenklichkeit einer störenden Blendwirkung über ein Blendgut-
achten nachzuweisen. Ein entsprechender Hinweis wurde aufgenommen. Es 
wird zudem auf die Festsetzung 6.3 hingewiesen. 
 
Der Leitfaden wurde bei der Erstellung des Maßnahmenkatalogs der saP be-
achtet und findet in den Festsetzungen 6.5, 6.6 und 6.8 Berücksichtigung. 
 
 

Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.26 Immissionsschutz/Bodenschutz — Stellungnahme vom 26.06.2025  | Seite 4 von 4 
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Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.27 Abfallentsorgung — Stellungnahme vom 07.11.2023  | Seite 1 von 1 

Hier handelt es sich um die Festsetzung von Bestandsflächen. Es erfolgt die 
Übernahme in die Hinweise. 
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In Hinweis Nummer 6 wurde aufgenommen, dass die Parzellen 7-12 nicht 
über die Müllabfuhr angefahren werden und somit die Tonnen an der Kar-
mensöldnerstraße bereitgestellt werden müssen.  Ein Tonnensammelplatz 
kann mangels öffentlicher Flächen nicht ausgewiesen werden.   
 
Ausschnitt aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan  
AM 78 KARM 1 „Karmensölden West“ 1. Änderung: 

 
 

Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.27 Abfallentsorgung — Stellungnahme vom 28.07.2025  | Seite 1 von 1 
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Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.28 Wasserrecht — Stellungnahme vom 02.11.2023  | Seite 1 von 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
Auf die Übernahme der Regelungen aus dem WHG und dem DWA-Merkblatt 
wurde verzichtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis auf TRENGW erfolgt. 
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Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.28 Wasserrecht — Stellungnahme vom 02.11.2023  | Seite 2 von 2 

 Das Verfahren läuft parallel zum Bauleitplanverfahren. 
 Zugunsten von PV-Anlagen wird auf die Festsetzung verzichtet. Eine 

Doppelbelastung wird im Mischgebiet und Gewerbegebiet nicht als 
verträglich eingeschätzt. Die Zulässigkeit ist gegeben.  

 Die Dacheindeckungen wurden über die Festsetzungen geregelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ist in den Hinweisen aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 Die Empfehlungen wurden zur Kenntnis genommen und stellen keinen 

Regelungsinhalt (Mischgebiet und Gewerbegebiet) des Bebauungs-
plans dar. 
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Die Dachbegrünung sowie eine naturnahe Regenwasserbewirtschaftung ist 
zulässig, aber nicht zwingend festgesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Verweis wird seitens des Stadtplanungsamts unterstützt, jedoch nicht in 
den Festsetzungskatalog aufgenommen, da die Empfehlungen überhand neh-
men. 
 

Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.28 Wasserrecht — Stellungnahme vom 02.07.2025  | Seite 1 von 2 



    

ö
ff

en
tl

ic
h

e 
A

u
sl

eg
u

n
g 

Vorlage 005/0010/2026 Anlage 11,  Seite 51 
In der Fassung vom 04.03.2026 

 

 

A
b

w
äg

u
n

gs
vo

rs
ch

lä
ge

 d
er

 S
ta

d
tv

er
w

al
tu

n
g 

Tö
B

 

Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 163 „Gewerbegebiet Karmensölden“  

Der Verweis auf das Merkblatt 4.5/5 wurde unter den Hinweisen aufgenom-
men.  
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wurde herausgenommen.  
 
 
Der Hinweis wurde herausgenommen.  

Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.28 Wasserrecht — Stellungnahme vom 02.07.2025  | Seite 2 von 2 
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Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.29 Naturschutz — Stellungnahme vom 07.11.2023  | Seite 1 von 1 

 Die saP wurde erstellt. Die Ergebnisse sind in den Umweltbericht ein-
geflossen. 

 
 
 
 
 Im Bereich des Sondergebiets zum Bestand wird auf die Neuauswei-

sung einer Hecke zum Schutz vor Eingriffen in das Bodendenkmal ver-
zichtet. Der Bestand ist zu erhalten. 

 
 Das Schutzgebiet wurde inzwischen aufgehoben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Die Berücksichtigung erfolgt weiterhin. 
 
 
 
 
 
 Die Berechnung wurde wie üblich im Rahmen der Erstellung des Um-

weltberichts zur öffentlichen Auslegung erarbeitet. 
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Zu 2.1: 
 
Die CEF-Maßnahme wird, wie im Umweltbericht beschrieben, umgesetzt.  
Die Maßnahmenart 2.2.1 Anlage von extensivem Grünland auf insgesamt 0,5 
Hektar wird ausgeführt. Im Umweltbericht i.d.F. vom 07.05.2025 auf der Sei-
te 43 wurde die Auswahl der Maßnahmenart 2.1.2 Anlage von Blühstreifen in 
Kombination mit Ackerbrache auf insgesamt 0,5 Hektar zunächst fälschli-
cherweise angegeben. Im darauffolgenden Absatz wurde die gewählte Maß-
nahmenart 2.2.1 jedoch korrekt beschrieben (vgl. S.8). 
 
Zu 2.2: 
 
Der nördliche Heckenstreifen ist im Bebauungsplan zum Erhalt festgesetzt. 
Der östliche Heckenstreifen befindet sich außerhalb des Geltungsbereichs. 
Aufgrund der Auflagen vom Denkmalschutz wurde im SO keine Hecke festge-
setzt. 
 
Zu 2.3: 
 
Die Maßnahmen des Gewässerentwicklungskonzeptes wurden berücksichtigt 
und stehen der Planung nicht entgegen. 
 

Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.29 Naturschutz — Stellungnahme vom 17.09.2025  | Seite 1 von 2 
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Zu 2.4: 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 2.5: 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 

Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.29 Naturschutz — Stellungnahme vom 17.09.2025  | Seite 2 von 2 
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Stadt Amberg Referat 5 - Amt 5.01 Stabstelle Mobilität, Verkehr — Stellungnahme vom 08.11.2023  | Seite 1 von 3 

 
 
 
 
 
 Das aufgezeigte Defizit wurde in der Planung behoben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Der Realisierung der Verbindung steht der Bebauungsplan nicht entge-

gen. 
 
 
 
 
 Nachdem keine Realisierung in Aussicht gestellt werden konnte, wurde 

auf die Erweiterung verzichtet. 
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Stadt Amberg Referat 5 - Amt 5.01 Stabstelle Mobilität, Verkehr — Stellungnahme vom 08.11.2023  | Seite 2 von 3 
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Stadt Amberg Referat 5 - Amt 5.01 Stabstelle Mobilität, Verkehr — Stellungnahme vom 08.11.2023  | Seite 3 von 3 

Wurde zur Kenntnis genommen und bereits berücksichtigt oder sind überholt 
durch erfolgte Umplanungen. 
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Stadt Amberg Referat 5 - Amt 5.21 Bauordnung — Stellungnahme vom 26.10.2023  | Seite 1 von 1 

 Die Zulässigkeit von Grenzgaragen und Stützmauern wurde in den 
Festsetzungen geregelt. 

 Die Stellplatzsatzung findet Anwendung. 
 
 Eine Abstimmung ist erfolgt. 
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Stadt Amberg Referat 5 - Amt 5.22 Denkmalpflege, Förderwesen — Stellungnahme vom 13.10.2023  | Seite 1 von 1 

Die Abstimmung ist erfolgt und ist in die Festsetzungen und den Umweltbe-
richt eingeflossen. 
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1. Die Einleitungsbeschränkungen wurden unter den Hinweisen aufge-

nommen. 
2. Der Korridor für den Kanal ist aufgrund des Mangels an Planungserfor-

dernis entfallen. Die Flächen sind in städtischer Hand. So können die 
Zuschnitte der Grundstücke angepasst werden. 

3. Der Platzbedarf wurde in Abstimmung angepasst. 
 
 
 
 
 
4. Die Stichstraße ist entfallen. 
 
5. Der zwingende Bedarf wird aufgrund des kleinen Umgriffs und der 

Gewerbegrößen nicht gesehen. Es soll in Ortsnähe keine öffentliche 
Stellplatzmöglichkeit gerade für LKW, Kleintransporter etc. abends und 
am Wochenende geschaffen werden um den Charakter nicht zu beein-
trächtigen. 

 
6. Es wird auf die Stellungnahme Verkehr und Mobilität als Fachstelle 
 verwiesen. 
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 Das Tempolimit ist nicht Bestandteil der Bauleitplanung und ist somit 
nicht mehr im Auslegungsbeschluss vorhanden. Es wird jedoch auch 
nicht über eine verkehrsrechtliche Anordnung weiterverfolgt. 
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Stadt Amberg Referat 5 - Amt 5.5 Bauverwaltung — Stellungnahme vom 07.11.2023  | Seite 1 von 1 

Die private Straße ist bereits im Bestand vorhanden. 
 
Der Parzellenzuschnitt wurde angepasst, da sich das Konzept durch die PV-
Anlage wesentlich verändert hat. 
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Wird zur Kenntnis genommen. 

Stadt Amberg Referat 5 - Amt 5.5 Bauverwaltung — Stellungnahme vom 12.06.2025  | Seite 1 von 1 

 
Erschließungsbeitragspflicht und Kostenerstattungspflicht für naturschutz-
rechtlichen Ausgleich sind zu beachten. 
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Es wurde zentral eine Trafostation eingeplant, welche den Anforderungen 
entspricht. 
 
Mit der Kabeltrasse kann die Verlegung einer Wasserleitung erfolgen. Die 
notwendigen Grundstücke sind in städtischer Hand und können zur Verfü-
gung gestellt werden. 
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Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Wir gehen davon aus, dass die Maßnahme von Seiten der Stadtwerke einge-
plant wird. 
Die Kanaltechnische Erschließung verläuft zwischen der Parzelle 13 und Par-
zelle 14. Die Wasserleitung kann an gleicher Stelle verlaufen. Es findet eine 
interne Abstimmung zwischen dem Tiefbauamt und den Stadtwerken in der 
Ausführungsplanung statt. Der Schutzstreifen darf nicht überbaut werden. An 
das Liegenschaftsamt wird die Information für den Grundstücksverkauf wei-
tergegeben.  
 

Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH — Stellungnahme vom 16.06.2025  | Seite 1 von 2 
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1.  Wird zur Kenntnis genommen 
 
 
 
2. Wird zur Kenntnis genommen und an die Stadtwerke weitergegeben. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Die Informationen werden zur Kenntnis genommen und fließen in den 
 Umweltbericht sowie die Festsetzungen ein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Die Ansichten zum Trennsystem werden zur Kenntnis genommen. 
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 Der Punkt wird unter den Hinweisen aufgenommen. Die Berechnung 
muss in der Baugenehmigung nachgewiesen werden. 

 Das Thema Metalleindeckung wurde aufgenommen.  
 Die Genehmigung läuft parallel zum Verfahren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  Wird zur Kenntnis genommen 
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Wasserwirtschaftsamt Weiden — Stellungnahme vom 16.11.2023  | Seite 3 von 5 

 Die Berücksichtigung ist im Antrag erfolgt. 
 Der Vorschlag wird über die Hinweise in das Bauleitplanverfahren inte-

griert. 
 Der Hinweis wird an das Tiefbauamt weitergegeben. 
 Das Gewässerentwicklungskonzept fließt in den Umweltbericht ein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Es wurde ein Passus unter den Hinweisen aufgenommen. 
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7. Die Hinweise fließen in den Umweltbericht ein. 
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8. Wird zur Kenntnis genommen. Die Auflagen wurden nach Möglichkeit 
 vollumfänglich berücksichtigt. 
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Lage zu Gewässern: 
 
Wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
Grundwasserschutz PV-Anlagen: 
 
Die Belange werden im Rahmen eines Durchführungsvertrags erneut beur-
teilt und geregelt. Sie sind nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 
 

Wasserwirtschaftsamt Weiden — Stellungnahme vom 09.07.2025  | Seite 1 von 4 
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Die Maßnahmen zum Bodenschutz sind bei späteren Baumaßnahmen zu be-
achten.  
Im Umweltbericht zum Bebauungsplanentwurf wurde auf das Schutzgut Bo-
den und Bodenfunktionen eingegangen (siehe Kapitel 2.4 Boden).  
 
Es wurde ein Passus unter den Hinweisen aufgenommen. 
 
 

Wasserwirtschaftsamt Weiden — Stellungnahme vom 09.07.2025  | Seite 4 von 4 
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Die strategische Vergabe ist nicht Bestandteil des Bebauungsplanverfahrens. 
Der Hinweis wird an das zuständige Liegenschaftsamt weitergegeben. Enge 
Abstimmungen diesbezüglich erfolgen jedoch bereits parallel. 
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Wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird auf die Abwägung der Stellungnahme der Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft Amberg vom 08.11.2023 aus der frühzeitigen Beteiligung verwie-
sen. 

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Amberg — Stellungnahme vom 10.07.2025  | Seite 1 von 1 


